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poch durch die übrigen Lehrer versehen, dann aber mit einem
vorzüglichen Lehrer, Herrn Schlatter von Unterhallau, Kanton
Schaffhausen, besetzt, welcher seine Stelle wirklich angetreten hat.

d. K antonàsch ul e. -- Bei derselben fand während des
SchuliahreS keine Veränderung Statt. Mit dem Schließe
desselben legte der Lehrer deS kaufmännischen Rechnens und
Buchhaltens an der obern Industrieschule, Herr Urner, seine Stelle
nieder. Sie wird einstweilen, so wie die neu errichtete Lehrstelle
der Waarenkunde, vikariatSweise verschen.

a. Hochschule. Durch den Hinscheid des Professors
der Theologie, Herr Dr. Rettig, hat die Hochschule einen schwer
zu ersetzenden Verlust erlitten. Dagegen hat sie drei neue
Professoren gewonnen: für die theologische Fakultät Herr Alexander
Schweizer bisher Privatdozent an hiesiger Hochschule; für die
medicinische Fakultät Herr vr. Wilhelm Arnold, früher Privatdozent

in Heidelberg; und für die philosophische Fakultät Herr
Oswald Heer, bisher Prioatdozent an hiesiger Hochschule. —
Zwei bisherige Privatdozcnten, die Herrn Pfarrer Schinz und
Zimmermann, haben ihren Rücktritt erklärt; ein dritter, Herr
Or. Weiland, wurde durch Beschluß des Erziehungsrathes aus dem
Verzeichnisse weggelassen; dagegen haben Bewilligung erhalten,
als Privatdozenten aufzutreten: in der medizinischen Fakultät
Herr Or. Eiesker, in der philosophischen die Herren Heinrich
Vögeli, V. v. N. und Pfarrer Saintes.

III. Verwaltungsbericht.
Eesetzesvorsckläge und Reglements.

In das Schuljahr von 48ZS bis 4836 fallen folgende vom
Erziehungsrathe bearbeitete Eesetzesvorschläge:

». Gesetz betreffend das Auftreten als Privatdozcnt an der hie¬
sigen Hochschule. (Gesetz vom 1. April 483S). Der Zweck
desselben ist, die Bedingungen, welche bei der Errichtung der
Hochschule allerdings sehr leicht gemacht werben mußten,
im Interesse der Hochschule selbst etwas zu erschweren.
Gesetz betreffend die Errichtung einer dritten Klasse am
Schullehrerseminar für die Bildung von Sekundarlehrern.
(Gesetz vom 3. Juli 483S.)

Die Unmöglichkeit, für die mit großen Aufopferungen m
allen Bezirken gestifteten Sekundärschulen tüchtige Lehrer zu finden,
forderte dringend Einrichtungen, wodurch diesem Mangel allmälig
kann abgeholfen werden.

a. Gesetz betreffend die Erweiterung der obern Industrieschule.
(Gesetz vom tv. Februar 483s.)



Durch dieses Gesetz" und durch die in Folge desselben
eingeführte neue Organisation der obern Industrieschule wurde theils
ein pädagogisch richtigerer Plan in die Studien der Schüler
gebracht, theils die gedoppelte Klasse der wirklichen Schüler und
der bloßen Auditoren, so wie dann bei den erstern Diejenigen,
welche nur einen zweijährigen und die, welche einen dreijährigen
KurS machen wollen, gehörig berücksichtigt. Die Anstalt bat durch
diese neue, durchgreifende Organisation, welche daS Ergebniß
sorgfältiger und wiederholter Berathungen ist, an Planmäßigkeit
und Regelmäßigkeit deS StudiengangeS bedeutend gewonnen
und gewährt den Eltern auch in Rücksicht der gehörigen Beschäftigung

ihrer Söhne neue Sicherheit.

Zahlreicher sind die während dieses Schuljahres bearbeiteten
Verordnungen und Reglements, welche theils unmittelbar vom
ErziehungSrathe erlassen, theils gemäß den gesetzlichen Bestimmungen

der Genehmigung des Regierungâratheâ unterlegt wurden.
Die wichtigsten sind, nach der Zeitfolge, in welcher sie erlassen
wurden:

4. Reglement betreffend die Haltung der Repetir- und Singschule.

2. Musterpläne für Erbauung von Schulhäusern mit einer dazu
gehörenden Anleitung.

3. Verbesserung einiger Artikel deS Reglements für die Direkto¬
ren der Kantonal-Krankenanstalten und deren Assistenzärzte.

A. Reglement für die dritte Klasse am Seminar zur Bildung von
Sekundarlehrern.

5. Statuten für die Studirenden der Hochschule.

e. Verordnung betreffend die Gründung einer Bibliothek der
Kantonal - Lehranstalten.

s. Reglement betreffend die Besorgung der Bibliothek für die
Völksschullehrer.

8. Verordnung über den Unterricht der Schulpräparanden»
S. PromotionSordnung für die staatSwissenschaftliche Fakultät.

Endlich fanden sehr einläßliche Berathungen Statt über verschiedene

Gutachten an den Regierungsrath betreffend das Arbeiten der
minderjährigen Zugend in Fabriken und Spinnmaschinen, das
Reglement der Schulsynode, mehrere Rekurse, über die Bauplane der
Gebäude für die Hochschule und für die KantonSschule und über
die angetragene Verlegung der letztern nach Winterthur.

2. Vollziehungsgeschäfte.

Die Handhabung und Vollziehung der erlassenen Gesetze und
Reglements erfordert natürlich unausgesetzte Aufmerksamkeit und
Thätigkeit. Ze durchgreifender die Verbesserung des gesammten
Unterrichtswesens wird, je mehr dadurch manche nachtheilige Uebun-
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gen beseitigt, manch? schief? Begriffe berichtigt werden müssen, desto
vielfältiger und zahlreicher müssen auch die laufenden Geschäfte
aller Art werden. Die Auszählung dieser außerordentlichen Menge
von Detailgeschäftcn wäre der Bestimmung eines solchen Berichtes
nicht angemessen; man kann jedoch dieselben aus einem bekannten
öffentlichen Blatte kennen lernen. Hier sind nur einige Gegenstände

auszusieben, welche die Thätigkeit des ganzen Erziehungs-»
ratdes, seiner Sektionen oder einzelner Mitglieder neben der
Bearbeitung obiger Gesetze und Reglements noch besonders in
Anspruch genommen haben. Dahin gehören: die Vollziehungsmaß-
regeln theils für die oben angeführten, theils für frühere Gesetze
und Reglements; die Besorgung der Preisausgaben für die Volrs-
schullehrer; die Vorarbeitungen und Einleitungen zu den
verschiedenen Wahlen und zu Bildung der Dreiervorschläge; die
Prüfungen der Schulkandidatcn, der Bewerber um Stellen an
Sekundärschulen und der früher angestellten Lehrer an allgemeinen
Volksschulen, nachdem zuerst für die einzelnen Prüfungen genaue
Anordnungen festgesetzt waren; die sorgfältige Erwägung der
Berichte der Bezirksschulpflcgen und die in Folge derselben erlassenen
Beschlüsse und Weisungen; die unter Genehmigung des RegierungS-
rathes wegen großen Andranges von Schülern zu der untern
Industrieschule geschehene Errichtung einer Parallelklasse bei derselben;
die Besorgung des Lesebuches für die Realschüler (Schulgesetz
§. 22., a.) und der Wanbvorschriften für die Kalligraphie; die

Berathungen über nachgesuchte Trennungen oder Vereinigungen
einzelner Volksschulen, so wie über die bei dem Regierungsralhe
anzutragenden Unterstützungen für Erbauung neuer SchulHäuser;
endlich die Entwertung des Voranschlages für das Erziehungswesen

und so viele andere Geschäfte, deren Aufzählung die
Schranken eines solchen Berichtes nicht gestatten.

Diese Geschäfte hat der Erziehungsrath während des Schuljahres

von Ostern 4835 bis eben dahin 4836 in 34 Sitzungen
besorgt. Zahlreicher waren noch die vorbereitenden Sitzungen der
Sektionen und einzelner Kommisstonen.

Der Ertrag der Schul- und Einfchreibegelder und der
Jahresbeiträge bei der Kantons- und Hochschule war 5946 Frkn.
69 Rvpn.

Mit 31. Dezember 4835 war der Bestand deS Volksschul-
fondes 58,709 Frkn. 53 Rppn. — Des Kantonsichulfondes
400,226 Frkn.

Von dem großen Rathe wurde für das Jahr 48Z6 im
Voranschlage die Summe von 222,476 Franken für das Unterrichts-
wefen bewilligt, nämlich:

/r. Erziehungsrath Z,sto0 Franken.
U. Kantonaliebranstalten 98,583 „
O. Volksschulen 42t.488

223,476 Franken.
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